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Manch einer nutzt die Zeit zuhause, um aus-
zumisten und sich vielleicht von der ein oder 
anderen Sache zu trennen, die zwar nicht 
mehr gebraucht, aber dennoch nicht über-
flüssig ist und kommt dabei auf die Idee, sie 
über eine Verkaufsplattform anzubieten.
Doch Vorsicht vor Betrügern, die sich auf 
den verschiedenen Plattformen herumtrei-
ben! Misstrauen ist angebracht, wenn ein 
Käufer versucht, durch sehr persönliche In-
formationen und Geschichten Vertrauen zu 
erwecken. Die Alarmglocken sollten schril-
len, wenn der Käufer eine scheinbar neut-
rale dritte Partei, wie einer Bank und einem 
Transportunternehmen ins Spiel bringt. 
Wenn jemand behauptet, ein Problem mit 
der Bezahlung haben und dann Zahlungen 
vom Verkäufer verlangt, wird dieser gerade 
hineingelegt. Schicken Sie niemals Kopien 
ihres Ausweises an einen angeblichen Käu-
fer, denn dieser kann sie dazu benutzen, Ihre 
Identität zu stehlen und den nächsten unvor-
sichtigen Verkäufer zu täuschen.
Lesen Sie auf der EVZ-Website nach, was 
mit einem Verkäufer passiert ist, der sich 
nicht an diese Regeln gehalten hat: 
https://bit.ly/2X0Q39g.

FLÜGE 
EUGH: Keine versteckten Kos-
ten bei Flugpreisen

Ein wichtiges Urteil aus Luxemburg: Luft-
fahrtunternehmen müssen ab der Veröf-
fentlichung ihrer Preisangebote im Internet 
die Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge sowie 
die Gebühren für Kreditkartenzahlung 
angeben. Ebenso müssen sie die Check-in-
Gebühren angeben, wenn keine andere, kos-
tenfreie Art des Check-ins angeboten wird 
(https://bit.ly/2WwyiiS). 

REISEN UND GUTSCHEINE
EU-Kommission fordert Wahl-
freiheit für europäische Rei-
sende

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben die 
europäischen Normen zum Schutz von Rei-
senden erheblich geändert, indem sie durch 
nationale Bestimmungen bei Reiseannullie-
rungen häufig, anstelle von Rückerstat-
tungen, die Ausstellung eines Gutscheins 
vorgesehen haben. Die EU-Kommission be-
tont, dass Reisende eine Wahlmöglichkeit 
zwischen Erstattung und Gutschein haben 
müssen. Damit Gutscheine attraktiver für 
VerbraucherInnen werden, sollten diese un-
ter anderem gegen mögliche Insolvenzen der 
Dienstleister abgesichert werden, es sollte 
nach Ablauf der Fälligkeit eine automatische 
Rückerstattung des Betrags erfolgen und 
sie sollten flexibel genutzt werden können, 
indem sie auf andere Reisende übertragbar 
gestaltet werden und auch für ein anderes 
Reiseziel als ursprünglich gebucht, freigege-
ben werden, oder dass Gutscheine über ei-
nen höheren Betrag ausgestellt werden, als 
ursprünglich bezahlt wurde - als Anreiz für 
die Reisenden.
Auch das Europäische Verbraucherzentrum 
(EVZ) erhofft sich, dass die Regelungen, 
Gutscheine als obligatorischen Ersatz für 
Bargeldrückerstattungen vorzusehen, wie sie 
kürzlich auch in Italien angenommen wurde, 
bald durch Folgemaßnahmen abgemildert 
werden, welche die Empfehlungen der Kom-
mission und die geltende Rechtslage in der 
EU berücksichtigen.

ONLINE VERKAUFSPLATT-
FORMEN
Auch beim Verkauf: Vertrauen 
ist gut, Skepsis ist besser!

ACHTUNG FALLE!

Frau S. erhält eine SMS mit der Informati-
on, dass ihre Zugangsdaten zur Kreditkarten-
App nicht mehr korrekt seien. Kurz darauf 
erhält sie einen Anruf von einem Herrn, der 
sich als Mitarbeiter der Kreditkartengesell-
schaft vorstellt. Man vereinbart, dass Frau 
S. diesem Herrn den Code, den sie nun per 
SMS bekommen würde, mitteilen solle. Frau 
S. hat in der Kurzansicht der Nachricht nicht 
gesehen, dass sie mit Eingabe des Codes eine 
Abbuchung in Höhe von 300 Dollar ermäch-
tigt hatte. So wie Frau S. fallen auch andere 
Kreditkartennutzer auf die Tricks der Betrü-
ger herein. 
Unsere Tipps: 
Stellen Sie unverzüglich einen Rückerstat-
tungsantrag (sog. Chargeback) bei Ihrer 
Kreditkartengesellschaft und sperren Sie ge-
gebenenfalls Ihre Karte und erstatten Sie An-
zeige. Für die Zukunft: Seien Sie vorsichtig 
und kontrollieren Sie bei allen Käufen, die 
einen SMS-Sicherheitscode vorsehen, den 
gesamten SMS-Inhalt einschließlich des Be-
trags. Seien Sie besonders skeptisch, wenn 
ein Anrufer sich als Mitarbeiter einer Kredit-
kartenfirma ausgibt und Daten abfragen will.


